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Chronique générale

Eléments du système politique

Ordre juridique

Police

Der Nationalrat beschäftigte sich in der Wintersession 2021 als Erstrat mit der
Übernahme der EU-Verordnung 2020/493 über das System FADO (False and
Authentic Documents Online), die eine Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstands
darstellt. Während der Nutzen des Systems FADO für die Schweiz unbestritten war,
taten Vertreterinnen und Vertreter der SP- und der Grünen Fraktion in ihren Voten vor
allem ihren Unmut über den Entscheid der EU-Kommission kund, die Verantwortung für
das System FADO an Frontex zu übertragen. Die Grenzschutz-Agentur Frontex sei eine
«total dysfunktionale Institution» (Christian Dandrès, sp, GE), gegen die «verschiedene
Verfahren und Vorwürfe» wegen Grundrechtsverletzungen im Raum stünden, führte
Florence Brenzikofer (gp, BL) aus. Eine Minderheit Brenzikofer beantragte denn auch
die Sistierung der Vorlage bis zur allfälligen Referendumsabstimmung über den
Bundesbeschluss zur finanziellen Beteiligung der Schweiz an Frontex. Über eine
intensivere Zusammenarbeit mit Frontex wie die Weiterbeteiligung der Schweiz am
System FADO solle erst entschieden werden, nachdem sich die Stimmbevölkerung zu
Frontex habe äussern können, argumentierte die Antragstellerin. Ausserhalb des links-
grünen Lagers fand der Sistierungsantrag jedoch keine Zustimmung und wurde mit 106
zu 57 Stimmen bei 6 Enthaltungen deutlich abgelehnt. Der Ratsmehrheit erschien es in
den Worten von Beat Flach (glp, AG) «völlig verfehlt», die Umsetzung der Schengen-
Weiterentwicklung zu verzögern und «die Schengen-Assoziierung nur wegen dieser
kleinen Anpassung zu riskieren». Nachdem er auf das Geschäft eingetreten war, nahm
der Nationalrat eine einzige Änderung am Entwurf vor. Auf Antrag seiner vorberatenden
Rechtskommission strich er einen Absatz, wonach der Bundesrat ermächtigt würde,
selbstständig neue Staatsverträge mit Änderungen der Zugriffsrechte auf FADO
abzuschliessen. Der Nationalrat sprach sich stillschweigend dafür aus, dass das
Parlament in solchen Fällen vorgängig konsultiert werden muss. In der
Gesamtabstimmung nahm die grosse Kammer die Vorlage mit 123 zu 62 Stimmen bei 5
Enthaltungen an, wobei die Grüne Fraktion geschlossen, die SP-Fraktion
grossmehrheitlich und einzelne Mitglieder der SVP-Fraktion dagegen votierten. 1

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 06.12.2021
KARIN FRICK

Economie

Politique économique

Droit des sociétés

In der Differenzbereinigung zum Bundesgesetz zur Bekämpfung des missbräuchlichen
Konkurses beantragte die vorberatende RK-NR im Januar 2022 ihrem Rat, bei der
letzten materiellen Differenz dem Ständerat zu folgen. Diese Differenz betraf die Frage,
ob der Staat einen zahlungsunfähigen Schuldner bei öffentlich-rechtlichen
Forderungen zwingend auf Konkurs betreiben muss, so wie es der Vorentwurf und der
Ständerat vorgesehen hatten, oder ob er auch den Weg der Pfändung wählen darf, wie
es der Bundesrat nach der Vernehmlassung vorgeschlagen hatte. Eine Minderheit
Brenzikofer (gp, BL) wollte an letzterer Variante festhalten und eine Betreibung auf
Pfändung offenhalten. Brenzikofer argumentierte im Nationalrat im März 2022, dass die
Wahlfreiheit einen Kompromiss darstelle und damit Wettbewerbsverzerrungen,
Fehlanreize sowie hohe Konkurskosten für die Konkursämter und Gläubiger verringert
werden könnten – ein Argument, das auch die Kantone in der Vernehmlassung
vorgebracht hatten. Kommissionssprecher Philipp Matthias Bregy (mitte, VS)
argumentierte hingegen, das Wahlrecht würde dazu führen, dass Schuldner die
Rechnungen gegenüber der öffentlichen Hand mit tieferer Priorität behandelten, da die
öffentliche Hand in der Tendenz immer auf die günstigere Pfändung setzen würde.
Zudem sei es ungerecht, wenn der Staat dank des Wahlrechtes gegenüber Privaten
privilegiert würde, wenn dieser die preislich günstigere Variante der Pfändung wählen
könnte. Justizministerin Karin Keller-Sutter plädierte im Rat dafür, diese letzte
Differenz auszuräumen und erklärte, dass sich der Bundesrat mit beiden Varianten
anfreunden könne. Der Nationalrat stimmte daraufhin für die Variante mit einer
Betreibungspflicht und folgte damit mit 94 zu 77 Stimmen bei 3 Enthaltungen seiner
Kommissionsmehrheit und dem Ständerat. Für die Minderheit stimmten die
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geschlossenen Fraktionen der SP, der GLP, der Grünen sowie wenige Vertreterinnen
und Vertreter der Mitte-Fraktion. Wenige Tage später räumte der Ständerat schliesslich
stillschweigend eine letzte technische Differenz betreffend die Platzierung eines
Gesetzestextes aus.

In den Schlussabstimmungen im März 2022 stimmte der Nationalrat dem Entwurf mit
141 zu 48 Stimmen bei 2 Enthaltungen zu, wobei sämtliche Gegenstimmen und die
beiden Enthaltungen aus der SVP-Fraktion stammten. Wie Pirmin Schwander (svp, SZ)
bereits in der Herbstsession 2021 erläutert hatte, halte die SVP-Fraktion die Revision
für zu wenig effizient und zu wenig zielführend, da keine solide Datenbasis zur
Verfügung stehe, um die geeigneten Instrumente gegen den missbräuchlichen Kurs zu
definieren. Der Ständerat stimmte dem Geschäft einstimmig zu. 2

Infrastructure et environnement

Aménagement du territoire et logement

Logement et loyer

Nachdem er das Geschäft zuvor an seine Kommission zur eingehenden Beratung
zugewiesen hatte, nahm der Nationalrat zu Beginn der Wintersession 2020 die
Detailberatung des Covid-19-Geschäftsmietegesetz in Angriff.  Dem Rat lag ein stark
abgeänderter Entwurf einer knappen bürgerlichen Mehrheit der RK-NR vor, der einige
entscheidende Verschärfungen beinhaltete, darunter auch den Vorschlag, den
Vermietenden ihren Mietzins zu 50 Prozent statt wie bisher vorgeschlagen zu 60
Prozent zu erlassen. Auf der anderen Seite war die vorberatende Kommission den
Geschäftsmietenden in einigen Punkten entgegengekommen. Baptiste Hurni (sp, NE)
bezeichnete dies als «stratégie perverse» und unterstellte den Gegnerinnen und
Gegnern der Gesetzesvorlage, quasi mit einer neuen Gesetzesvorlage die fragile
Mehrheit für den bisherigen Entwurf zu zerstören. So kam es zur paradoxen Situation,
dass die Ratslinke und einzelne Vertretende der Mitte-Fraktion, die sich zu den
Befürwortenden der Gesetzesvorlage zählten, mit zahlreichen Minderheitsanträgen
versuchten, die von der mitte-rechts dominierten Kommissionsmehrheit eingebrachten
Anträge, die auch eine Ausweitung des Geltungsbereichs erzielen wollten – und dies
notabene für einen Entwurf, den die Kommissionsmehrheit am Ende der
Kommissionsberatungen abgelehnt hatte – zu verhindern. Ziel einer Minderheit
bestehend aus den Ratsmitgliedern Brenzikofer (gp, BL), Gugger (evp, ZH) und Hurni (sp,
NE) war es etwa, auf den Entwurf des Bundesrates zurückzukommen mit der Ausnahme,
dass sie sich – um die Erfolgschancen für die Zustimmung zu erhöhen – ebenfalls für
einen Mietzinserlass von 50 statt 60 Prozent einsetzten. Während die Anträge des Trios
die komplette GLP-Fraktion noch zu überzeugen vermochten, gelang es ihnen nicht
immer, genügend Stimmen aus der Mitte-Fraktion gegen die Anträge der
Kommissionsmehrheit zu sammeln. So erreichte die Minderheit – teilweise unterstützt
durch weitere Minderheiten –, dass lediglich die Vermietenden von einer
Härtefallregelung profitieren könnten und nicht ebenso die Mietparteien, wie dies die
Kommissionsmehrheit gefordert hätte. Zudem verhinderte sie, dass auch
Vertragsparteien von der Regelung ausgenommen worden wären, wenn der vereinbarte
Zins bereits stillschweigend bezahlt worden war. Und nicht zuletzt gelang es ihr, die von
der Kommissionsmehrheit eingeführte Bestimmung zu kippen, wonach das Gesetz nicht
anwendbar wäre, wenn eine der beiden Parteien vom Gericht verlangt, den Miet- oder
Pachtzins nach den allgemeinen massgebenden Bestimmungen des Obligationenrechts
festzulegen. Hier erhielt die Minderheit Unterstützung von Bundesrat Parmelin, der
meinte «l'application de la loi serait volontaire car son application pourrait être
empêchée en invoquant cette clause du code des obligations». Erfolglos blieben
Minderheitsanträge, die folgende Ausweitungen des Geltungsbereichs verhindern
wollten: 1) Die Ausdehnung des Geltungsbereichs auf alle Miet- und Pachtverträge zur
Nutzung von Geschäftsräumen, sofern deren Betrieb aufgrund behördlicher
Massnahmen stark eingeschränkt oder verboten worden war; gemäss Version des
Bundesrates wären nur Einkaufsläden, Bars, Restaurants, Freizeit- und
Unterhaltungsbetriebe, Betriebe mit Dienstleistungen mit Körperkontakt und
Gesundheitseinrichtungen von der Regelung eingeschlossen worden. 2) Die Aufhebung
der Einschränkung für die Dauer des Mieterlasses im Falle von
Gesundheitseinrichtungen; hier hätte der Bundesrat vorgesehen, dass diese nur für
eine maximale Dauer von zwei Monaten vom Mieterlass hätten profitieren können. 3)
Keine Opt-Out-Möglichkeit für Mietverhältnisse mit einem monatlichen Miet- oder
Pachtzins zwischen CHF 15'000 und CHF 20'000; der Bundesrat hatte eine solche für
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beide Vertragsparteien vorgesehen. Nicht umstritten war indes die zeitliche Ausweitung
des Geltungsbereichs: So sollten Mietparteien etwa auch während weiterer Corona-
Wellen vom teilweisen Mietzinserlass profitieren können, sofern sie aufgrund
beschlossener staatlicher Massnahmen – im Unterschied zum bundesrätlichen Entwurf
auch wenn diese von den Kantonen oder den Gemeinden getroffen worden waren –
ihren Betrieb einschränken mussten. «Nach einer ebenso emotionalen wie fahrigen
Debatte» (NZZ) lehnte der Nationalrat den abgeänderten Entwurf in der
Gesamtabstimmung mit 100 zu 87 Stimmen (7 Enthaltungen) ab. Im Unterschied zur
nationalrätlichen Eintretensdebatte, wo die Fraktionen der GLP und der Mitte den
Entwurf noch fast einhellig respektive mit deutlichen Mehrheiten unterstützt hatten,
äusserten sich nur noch eine knappe Mehrheit der GLP-Fraktion sowie nicht ganz die
Hälfte der Mitte-Fraktion zugunsten eines Covid-19-Geschäftsmietegesetzes. 3

1) AB NR, 2021, S. 2359 ff.
2) AB NR, 2022, S. 621; AB NR, 2022, S. 65 ff.; AB SR, 2022, S. 249; AB SR, 2022, S. 96 f.; BBI 2022 702; Medienmitteilung RK-
NR vom 14.1.22
3) AB NR, 2020, S. 2094 ff.; AZ, Blick, CdT, NZZ, 1.12.20
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